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Die halben Mafsnahmen, wie Verbrennung der Kleider und anderer Gegen-

ftände, welche mit dem Leichnam in Berührung ftanden, find angefichts der darauf-

folgenden Beifetzung des Infektionsherdes —- der Leiche felbft —— im Erd- oder

Steingrabe ganz hinfällig. Die fakultative Leichenverbrennung der nichtinfektiöfen

Leichen iPc in allen Ländern ohne Ausnahme mehr als erwünfcht. Sie hat fich

bereits in vielen den Errungenfchaften der Hygiene folgenden Staaten einge-

bürgert.

In manchen Ländern ift man infolge von nicht ftichhaltigen, religiöfen und

juriftifchen Bedenken, welch letztere fpäter befprochen werden follen, auf dem ver-

alteten Standpunkte der Unempfindlichkeit gegen die für die Menfchheit fo wert-

vollen und wichtigen Errungenfchaften der Hygiene und gegen die Fortfchritte auf

dem Gebiete der öffentlichen Gefundheitspflege Ptehen geblieben. Die Staaten, in

denen fich aber in diefer Hinficht fchon ein grofser Umfchwung vollzogen hat,

begehen immerhin noch darin einen Fehler, dafs fie den Kern des Uebels, die in—

fektiöfen Leichen, im Erdboden dulden und fie nicht einer obligatorifchen Leichen-

verbrennung unterziehen. Den Gegnern der Feuerbef’cattung möge insbefondere der

Umftand, dafs die Anzahl der Leichenverbrennungsanf’talten trotz aller Schwierig-

keiten, die für ihre Errichtung befiehen, mit grofser Rafchheit anwächft, als Beweis

dafür dienen, dafs der Feuerbef’cattungsgedanke fich trotz aller Hinderniffe allmählich

Bahn bricht und die breiten Maffen der Bevölkerung durchdringt.

Alle Einwendungen, die von den Gegnern der Feuerbefiattung erhoben werden,

und zwar hauptfächlich der von ihnen vertretene agrikulturchemifche und jurif’tifche

(der fog. kriminaliftifche) Standpunkt find, wie dies im weiteren auseinandergefetzt

werden wird, als nicht flichhaltig zu erachten. Im übrigen fprechen die über

alles hervorragenden hygienifchen und wirtfchaftlichen Gründe, auf welche an diefer

Stelle näher eingegangen werden foll, genügend dafür, dafs man allen Bedenken,

und vor allem den unbegründeten davon, keine befondere Beachtung zu fchenken

braucht.

a) Hygienifche Gefichtspunkte.

Die Endprodukte bei der Verbrennung des menfchlichen Leichnams find ihrer

Grundform nach denjenigen gleich, welche der Zerfetzungsprozefs mit reinem Ver-

wefungscharakter ergibt. Wie beim letzteren Vorgang (fiehe Art. 26, S. 28) die

Zerfetzung des Leichnams in der Bodenluft durch langfame Verbrennung auf kaltem

Wege gefchieht, fo zerfetzt fich auch der Leichnam in der erhitzten Luft des Ver-

brennungsofens, allerdings rafcher und vollftändiger. Der einzige Unterfchied zwi—

fchen den beiden Zerfetzungsvorgängen auf kaltem und auf warmem Wege befteht

darin, dafs bei erfterem der Stickftoff chemifche Verbindungen eingeht, indem

er verfchiedenen Oxydationsftufen bis zur höchf’ten falpeterfauren Form und deren

Salzen ausgefetzt wird, während bei der Verbrennung der organifchen Prickftoff-

haltigen Bef’tandteile des menfchlichen Leichnams (ebenfo auch des Brennfioffes, wie

Holz oder Kohle) freier Stickfioff fich entwickelt. Die anderen gasförmigen Pro-

dukte, wie Kohlenfäure, \Nafferdampf und fchwefelige Säure, werden von dem fich

zerfetzenden Leichnam in beiden Fällen gleichermafsen erzeugt, mit dem kleinen

Unterfchiede, dafs fich der Hauptbefiandteil der organifchen Stoffe im menfchlichen

Körper, nämlich der Kohlenftoff (81,60 Vornhundert), beim Verwefungsvorgange in

geringem Mafse in Kohlenoxyd verwandelt und in diefem oxydativ mangelhaften
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Zuf’cande im Blute der Leiche zu finden if’r““°'), während bei der Leichenverbrennung

der Kohlenftoff der organifchen Subftanzen vollf’tändig zu Kohlenfäure verbrennt.

Das gleiche gefchieht auch mit dem Kohlenftoff des Brennftoffes.
Bei der Feuerbeftattung if’c die unerwünfchte Erzeugung von Kohlenoxyd ausgefchloffen,

da die letztere nur bei eifernen Oefen, auf deren glühenden Wänden fich organifcher Staub an—

häufen würde, vorkommen könnte. Zur Vermeidung diefes gefährlichen Nachteiles werden auch

die Verbrennungsöfen im Inneren nur aus feuerfeften Schamottefteinen hergefiellt.

Ein unwefentlicher Unterfchied befteht noch darin, dafs fich beim Zerfetzungs-

vorgang auf kaltem Wege das Waffer aus dem Leichnam dem Bodenwaffer und dem
durch die Oxydation des Wafferf’toffes gebildeten VVaffer beimifcht. Dagegen ent-

weicht es bei der Verbrennung in Form von Wafferdämpfen.

Das hauptfächlichfte agrikulturchemifche Bedenken (das fog. Ammoniakargu-

ment) wurde durch die neuen Erfolge der Wiffenfchaft (Helbingßr, VVz'llfahrl, Goppels—

r'o'a’er u. f. w.) widerlegt. Es wurde nämlich der Feuerbeftattung vorgeworfen, fie

entziehe dem Erdboden den gebundenen Stickftoff durch das Material an Steinkohle

und Holz, welches als Brennfloff dem Erdboden entnommen wird. Der Mangel an

gebundenem Stickftoff wäre aber nur dann von Bedeutung, wenn er die Vermehrung

des freien Stickf’coffes in der atmofphärifchen Luft zur Folge hätte. Dies ift aber,

wie es fich erwiefen hat, nicht der Fall. Jene Menge an freiem Stickftoff, die aus

der Verbrennung der ftickitoffhaltigen Stoffe des Leichnams und des Brennf’toffes

neben dem Wafferf’coff hervorgegangen if’c, vermehrt durchaus nicht den relativen

Stickftoffgehalt der atmofphärifchen Luft. Schon längft wäre ja die Luft ver-

fchlechtert worden, wenn man an die bis jetzt bereits verbrannten ungeheueren

Vorräte an Kohlen und Holz zu rein induftriellen Zwecken denkt. Der Grund

hiervon liegt darin, dafs der reine Stickftoff fich wohl der pflanzlichen Welt

nicht affimilieren kann, wohl aber in Form von oxydativen Verbindungen, wie

falpetrige Säure, bezw. Salpeterfäure aus der atmofphärifchen Luft im Regenwaffer

aufgelöft in den Erdboden gelangt, wo er fich in Form von falpetrigen Salzen an

der Ernährung der Pflanzenwelt beteiligt. Hat der Stickf’toff diefe Aufgabe erfüllt,

fo entweicht er in die atmofphärifche Luft, um zur Stoffbildung der organifchen

Subf’tanzen für den tierifchen Lebensprozefs beizutragen. In feinem weiteren Kreis-

laufe erreicht der Stickftoff mit den tierifchen Auswurfftoffen wieder den Erdboden,

wo er von neuem einem Oxydationsvorgang unterliegt und in der Form von alka-

lifchen Erdfalzen in den oberften Erdfchichten zu finden if’t. Somit wird am nor-

malen Verhältniffe zwifchen Sauerftoff- und Stickftoffmenge der atmofphärifchen Luft

nichts geftört. '

Die mineralifchen Beftandteile des menfchlichen Körpers, welche beim nor-

malen Verwefungsvorgang teils in den Bodenwaffern nach den früher fchon er-

littenen Umwandelungen gelöft werden, teils als fefte Rückftände die Knochenafche

bilden und fomit in lösliche und unlösliche Befiandteile zerfallen, find bei der

Feuerbeftattung als feuerfefle und flüchtige zu unterfcheiden. Die feuerfeften be—

ftehen aus phosphorfauren Verbindungen, wie phosphorfaurem Kalk, Fluorcalcium,

phosphorfaurer Magnefia, phosphorfaurem und kohlenfaurem Natron und Eifenoxyd.

Da der Gehalt an Phosphor in der Knochenafche 20 bis 25 Vomhundert ihres Ge-

famtgewichtes beträgt, und da aufserdem nachgewiefen wurde, dafs diefe Knochen-

phosphate den mineralifchen Phosphaten ähnlich find, fo ift es mehr als empfehlens-

105) Fador fand in 100 them Blut einer Leiche nach dreimonatlicher Dauer des Verwefungsprozefl'es 3,5] bis 4,24 Chem

Kohlenoxyd.
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wert, die von der Verbrennung herrührenden Afchenref’te aus agrikulturchemifchen

Gründen im Erdboden und nicht in den freiftehenden Kolumbarienarkaden bei-

zufetzen, umfomehr als die Mineralphosphate als höchfte Oxydationsftufe des Phos—

phors, nämlich als Phosphorfäure nur an alkalifche Erden gebunden, anzutreffen

find. Somit wird der für die Nahrungsftoffe der Pflanzenwelt oft fehr empfindliche

Mangel an Phosphorfäure dadurch vermindert, wenn die in diefen Fällen nötige
Düngung des Bodens, welche fonft durch Knochenmehl, Guano, Apatit u. f. w. be-

wirkt wird, durch diefe an fierilifierenden phosphorfauren und kohlenfauren Salzen

reichen feuerfeften Verbrennungsftoffe erreicht werden kann.

Derfelbe Phosphor, der fo unverwertet in den Afchenurnen ruht, würde fomit

für die Pflanzenwelt zu einem unmittelbaren und für die animalifche zu einem

mittelbaren Nahrungsmittel und käme fodann, nachdem er feine Aufgabe erfüllt

hat, in Form von phosphorfauren Salzen wieder in den Erdboden zurück. Unter

den flüchtigen mineralifchen Beftandteilen find es die Chlorverbindungen, die fich

bei der Feuerbeltattung als fiüchtige Gafe entwickeln — das Chlornatrium fteigt
von der Leiche als gelblich gefärbte Flamme empor —, durch den Schornftein ent—

weichen und mit dem Regenwaffer wieder zum Erdboden zurückgeführt werden.

Dabei werden fie, wie auch beim Zerfetzungsvorgang im Erdboden, mit rein oxy-

dativem Charakter in gelöftern Zuftande mit den Bodenwaffern weiter geführt. Somit

ftellen die unlöslichen Ueberrefte beim langfamen Verwefungsprozefs und die feuer-

felten mineralifchen Ueberbleibfel bei der Feuerbeftattung ganz diefelben Knochen-

phosphate dar. Der einzige Unterfchied ift der, dafs beim langfamen Verwefungs-

vorgang das Knochengerippe nicht frei von organifchen Stoffen bleibt, welche durch

die Bodenwaffer er?: mit der Zeit ausgelaugt werden. Hierdurch wird auch das

Gewicht und der Rauminhalt der im Grab zurückbleibenden Knochenrefte im Ver-

gleiche zur vollftändig kalzinierten und durch das Ausglühen von den organifchen

Stoffen befreiten Knochenafche im Afchenraume des Verbrennungsofens viel gröfser.

Es {ei hier noch hinzugefügt, dafs von der feuerfeften Knochenafche im Afchenraume

nur die fchweren, fpäter leicht zerbröckelnden Afchenteile zurückbleiben, da die leichte Afche, die
fog. Flugafche, durch den beim Oeffnen der Flügeltüren entfiehenden Luftzug in den Schornftein

entweicht. Gleichzeitig mit der leichten Knochenafche vermengt fich auch die leichte mineralifche

Holzfargafche, die 2 Vomhundert der gefamten Holzfargrnaffe beträgt. '

Auch das Leintuch, bezw. die Totenkleider werden zu einem mineralifchen Skelett, das

während der Verbrennung das Knochenfkelett umhüllt und endlich als leichte Flugafche durch

den Schornftein entweicht. Die Knochenafche bleibt alfa im Afchenraume allein unvermengt

zurück.

Aufser den bereits befprochenen unwefentlichen Unterfchieden zwifchen einem

reinen Verwefungs- und dem Verbrennungsvorgang, welche übrigens auch fchon die

Feuerbefiattung als vorteilhaft erfcheinen lalfen, befleht dennoch eine wefentliche

Verfchiedenheit zwifchen diefen Prozeffen, nämlich die bei der Feuerbef’tattung

vollftändige Vernichtung der infektiöfen Bazillen, welche felbft beim günf’cigf’cen

Verlaufe des Verwefungsvorganges wegen der zu niedrigen Erdbodentemperatur nie

vollftändig eintreten kann.

x65. Die gegen die Feuerbeftattung vom kriminaliftifchen Standpunkte erhobenen

Kräfjgfgf:"Einwendungen haben in den letzten Jahrzehnten durch die Errungenfchaften auf
dem Gebiete der forenfifchen Medizin ihre Bedeutung verloren. Hierzu hat auch

in manchen Städten die Einführung einer obligatorifchen Leichenfchau viel bei-

getragen. Die Bedenken, die feitens der Kriminalif’cen gegen die Leichenverbren-
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nung als einer Vernichtung der Mordgifte erhoben wurden, hatten genauere For-

fchungen auf diefem Gebiete zur Folge, wobei man zu dem Ergebnis gelangte,

dafs die Vergiftungen von anorganifchen Giften meiftens auch in der Knochenafche

noch nachzuweifen find. Bezüglich der organifchen Gifte, der fog. Pflanzengifte

(Morphium, Strychnin u. [. w.), wurde von Szlmz' nachgewiefen, dafs die Wirkung

diefer Pflanzengifte diefelbe ift wie bei den Leichengiften. Aufserdem zerfetzen fich

die Pflanzengifte rafch und find in ihrer urfprünglichen Zufammenfetzung nicht zu

erkennen. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs in manchen befonderen Fällen die

wegen vorhandenen Verbrechensverdachtes durchgeführte Exhumierung die Mord-

gifte und den begangenen Giftmord nachzuweifen im Rande wäre; andererfeits be-

fteht aber die gleiche Möglichkeit, dafs auch die Leichengifte für Mordgifte ge-

halten werden könnten, wobei der durch einen folchen ]uf’rizirrtum begangene

Fehler viel größer und bedauerlicher wäre. In der Praxis find fchon leider viele

ähnliche Fehler vorgekommen, darunter auch folche, wo die in den Körper ge-

langten Medikamente (Queckfilber, Bleizink u. [. w.) für Mordgifte gehalten wurden.
Somit genügt volll’cändig eine geregelte Leichenfchau, die bei der obligato-

rifchen Einführung der Leichenverbrennung ebenfalls obligatorifch fein müfste; da-

durch würde allen bis jetzt erhobenen Bedenken, die der Entwickelung der Feuer-

bef’rattung hinderlich waren und find, ein Ende gefetzt.

b) Wirtfchaftliche Gefichtspunkte.

Zur Entwickelung der Feuerbefiattung, insbefondere in der allerletzten Zeit,

hat aufser den gefchilderten hygienifchen Gründen auch die Ueberzeugung von dem

grofsen wirtfchaftlichen Werte diefer Beflattungsart wefentlich beigetragen. Die

einfchlägigen Zahlen fprechen allein für fich. Während ein einzelnes Erdgrab [amt

den Reforptionswänden einer Grundfläche von 1,35 qm bedarf, und das Kolumbarien-

grab, in welchem der Sarg beigefetzt wird, einer Fläche von 1,60 qm, benötigt ein

Afchengrab einer Zelle, deren Fläche nur 0,12qm beträgt. Infolgedeffen Pcth fich

das Verhältnis zwifchen einem Kolumbariengrab für die Beifetzung der Afche und

einem Grabe für die Beifetzung der Leiche wie 1 : 14 dar. Ein noch mehr in die

Augen fallendes Verhältnis belteht zwifchen dem Afchengrabe und dem Erdgrabe.

Die in manchen deutfchen Städten fchon beftehenden gefetzlichen Befiimmungen

betreffend die Feuerbeftattung weifen deutlich die wirtfchaftlichen Vorteile in Bezug

auf die Raumerfparnis der Feuerbef’cattung gegenüber der Erdbeltattung nach.

So dürfen nach der Frankfurter (a. M.) Begräbnisordnung (vom 30. Auguit 1895) in einem

Grabe bis zu 10 Afchenurnen beigefetzt werden. Dasfe1be gilt von einem Grabe, welches fchon
zur Erdbefiattung einer unverbrannten Leiche benutzt wurde, nach 20 Jahren.

Als Folge diefer Beftimmungen ergibt fich natürlicherweife eine Verlangfamung
in der Notwendigkeit der Erwerbung neuer Friedhofgelände, bezw. in der Erweite-

rung der fchon beltehenden im Verhältnis von 1:10. (Nach den obigen Berech-

nungen könnte fich letzteres allerdings gefetzlich bis auf 1 : 15 erftrecken.)

Außer der Raumerfparnis und der daraus fich ergebenden Kofienerfparnis find

bei Betrachtung der wirtfchaftlichen Gründe, die für die obligatorifche Einführung

der Feuerbefi;attung oder wenigi’rens für ihre fakultative Zulaffung fprechen, bei

beiderlei Befiattungsarten noch die eigentlichen Beftattungskolien in Erwägung zu

ziehen.
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